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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

ALSAG 1989 §10 Abs1;

AVG §56;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 10 Abs. 1 ALSAG 1989 ist nicht nur jene Rechtslage

anzuwenden, die zu dem Zeitpunkt galt, zu dem der die Beitragsp;icht auslösende Sachverhalt verwirklicht worden

war, sondern es ist auch auf den in diesem Beurteilungszeitraum geltenden Stand der Technik abzustellen.Bei der

Beurteilung der Tatbestandsvoraussetzungen des Paragraph 10, Absatz eins, ALSAG 1989 ist nicht nur jene Rechtslage

anzuwenden, die zu dem Zeitpunkt galt, zu dem der die Beitragsp;icht auslösende Sachverhalt verwirklicht worden

war, sondern es ist auch auf den in diesem Beurteilungszeitraum geltenden Stand der Technik abzustellen.

Schlagworte

Maßgebende Rechtslage maßgebender Sachverhalt
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